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Vorwort

Mit dem Ruhestand beginnt ein neuer Lebensabschnitt und erfreu-
licherweise steigt auch unsere Lebenserwartung. Gute Gründe,  
sich auf diese Zeit zu freuen. Leider geht damit aber auch die Er-
kenntnis einher, dass die gesetzliche Rente künftig nicht mehr aus-
reichen wird, um den gewohnten Lebensstandard auch im Alter  
abzusichern. Denken Sie daher heute schon an morgen, denn Vor-
sorge ist wichtiger denn je. Die Pensionskasse vom Deutschen 
Roten Kreuz ist dabei neben der gesetzlichen Rente und Ihrer  
privaten Vorsorge ein dritter wichtiger Baustein in Ihrem Konzept 
der Altersvorsorge. 

Seit jeher ist für die DRK-Schwesternschaften die Fürsorge und 
Absicherung ihrer Mitglieder und Mitarbeiter im Alter ein wichtiges 
Thema. Das gilt auch heute noch. Mit der Pensionskasse vom 
Deutschen Roten Kreuz, dem früheren Schwestern-Versicherungs-
verein, bieten Ihnen die DRK-Schwesternschaften eine betriebliche 
Altersvorsorge an und leisten einen Beitrag zu Ihrer finanziellen  
Absicherung, indem sie Ihre Versicherungs-Beiträge übernehmen. 
Die Leistung erhalten Sie als „Zusatzrente“.

Auch wenn Pensionskasse etwas altmodisch klingt, verbirgt sich 
dahinter ein hoch modernes Versorgungssystem. Dabei setzt 
die Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz auf finanzielle  
Stabilität. Unser Ziel ist es, auch künftig die Stärke und Verlässlichkeit 
unserer Versorgungseinrichtung zu erhalten und weiter auszubauen.  
Denn: Sie ist der Garant für Ihre Absicherung.

Steuern Sie mit uns in eine sichere Zukunft

Generaloberin Gabriele Müller-Stutzer
Präsidentin des Verbandes  

der Schwesternschaften vom DRK e.V.
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I. Was ist eine betriebliche Altersvorsorge?

Gemeinschaft
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Die betriebliche Altersvorsorge ist neben der gesetzlichen Rente 

und der privaten Altersvorsorge ein wichtiger Baustein für Ihre 

Absicherung im Alter. Ihre Versorgung im Alter ist den DRK-

Schwesternschaften wichtig. Ihnen eine attraktive und sichere 

betriebliche Altersvorsorge zu bieten, gehört deswegen zu den 

wichtigsten Aufgaben. 

Als Mitglied oder Mitarbeiter einer DRK-Schwesternschaft wer-

den Sie, sofern Sie anspruchsberechtigt sind, automatisch bei 

der Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz angemeldet. 

Das bedeutet, dass Sie eine Versorgungsleistung im Alter oder 

bei Invalidität (bereits nach dreijähriger Kassenmitgliedschaft) 

bekommen. Im Todesfall vor Renteneintritt erhalten die Hinter-

bliebenen ein Sterbegeld.

Drei Bausteine für einen sicheren Ruhestand: 
Gesetzliche Rente, private Absicherung und  
betriebliche Altersvorsorge

Private  
Vorsorge

Gesetzliche Vorsorge

Betriebliche Vorsorge
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II. Die Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz:  
Aus Tradition dem Wohl ihrer  

Versicherten verpflichtet

Sicherheit
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Die Fürsorge für die Mitglieder und die Mitarbeiter gehört zu den 

zentralen Aufgaben einer DRK-Schwesternschaft. Die Gründung  

des Schwestern-Versicherungsvereins vom Roten Kreuz in 

Deutschland ist eines der sichtbarsten Zeichen dieser Fürsorge.  

Die Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz bleibt diesem 

wichtigen Auftrag verpflichtet. Eine Pensionskasse ist eine be-

sonders effektive, transparente und leistungsstarke Variante 

der betrieblichen Altersversorgung. In Ihrer Pensionskasse vom 

Deutschen Roten Kreuz wird das Kapital für Ihre persönliche 

betriebliche Zusatzversorgung angespart, das Vermögen ver-

waltet und Ihnen später als Zusatzrente ausgezahlt. 

Der Schwestern-Versicherungsverein vom 
Roten Kreuz in Deutschland a.G. wird zur  
Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz VVaG 

DRK- 
Schwesternschaft

Mitglied oder  
Mitarbeiter der DRK- 

Schwesternschaft

Mitgliedschaft oder  
Mitarbeiterverhältnis

Versicherungsleistung
Beiträge

Pensionskasse 
vom Deutschen 
Roten Kreuz
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III. Das Wesen und die Leistungen der  
Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz

Garant der Stärke
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Die Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz ist eine regu-

lierte Pensionskasse im Sinne von § 118 b Abs. 3 Versiche-

rungsaufsichtsgesetz. 

Was bedeutet das konkret und welche Vorteile ergeben sich 

für Sie?

 Die Versicherten im Fokus

Die Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz ist als Versi-

cherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) ausschließlich ihren 

Kassen-Mitgliedern verpflichtet und keinen Aktionären. Deshalb 

gibt es keine Dividendenzahlungen an Kapitalanleger, sondern 

alle verteilungsfähigen Erträge werden zur Erhöhung der Renten 

und des Versorgungskapitals verwendet, aus dem bei Renten-

beginn die Rente gebildet wird.

 Unabhängigkeit

Die Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz ist eine Ein-

richtung der betrieblichen Altersversorgung, die ausschließlich 

dem Vorteil ihrer Träger – den DRK-Schwesternschaften sowie 

allen DRK-Gliederungen, die ihren Beitritt zur Pensionskasse er-

klärt haben – und deren Versicherten verpflichtet ist.

Die Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz –  
Ein Garant der Stärke
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 Sicherheit

Als regulierte Pensionskasse unterliegt die Pensionskasse vom 

Deutschen Roten Kreuz der Aufsicht der Bundesanstalt für  

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die die Kalkulation der 

Versicherungstarife prüft und genehmigt. Zusätzlich prüft die 

BaFin die dauerhafte Erfüllbarkeit der Versicherungsleistungen.

Genauso wie die DRK-Schwesternschaften setzt die Pensions-

kasse auf die Mitwirkung ihrer Mitglieder: Die Geschäftsführung 

der Kasse erfolgt durch den Vorstand. Dieser wird von der Mit-

gliedervertreterversammlung und dem Aufsichtsrat überwacht. 

Beide Gremien sind paritätisch besetzt.

Auch was die Kapitalanlagen betrifft, wird Sicherheit groß ge-

schrieben: Attraktive, konstante und sichere Erträge sind das 

Ziel. Die Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz setzt auf 

eine sichere und lohnende Kapitalanlage.

Aufsichtsrat
Mitglieder- 

vertreterver- 
sammlung

wählen

wählen

kontrolliert

Vorstand

Präsidentin 
des Verbandes 

der Schwestern-
schaften

� durch Träger  
gewählte  

Aufsichtsräte

� durch Ver- 
sicherte gewählte  

Aufsichtsräte

Vertreter der  
DRK-Schwes- 
ternschaften

Vertreter der  
Versicherten
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 Effizienz

Die Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz hat eine 

schlanke Kostenstruktur: Abschlusskosten wie Provisionen gibt 

es nicht, die Verwaltungskosten sind niedrig. Von dieser nied-

rigen Kostenstruktur profitieren Sie unmittelbar, denn die Kos-

ten gehen nicht zu Lasten der erwirtschafteten Erträge: Die er-

wirtschafteten Überschüsse werden immer direkt den einzelnen 

Verträgen gutgeschrieben. 

Für Sie heißt das: Jede Anwartschaft sowie jede laufende Rente 

wird regelmäßig den wirtschaftlichen Geschäftsjahresergebnis-

sen angepasst. 

 Portabilität

Die DRK-Schwesternschaften unterstützen Sie bei Ihrer beruf-

lichen Entwicklung. Dazu gehört häufig auch Mobilität. Wenn 

Sie die DRK-Schwesternschaft wechseln, bleiben Ihre Versor-

gungsansprüche erhalten. 

Alle ab dem 1. Januar �01� neu eingetretenen Mitglieder oder 

Mitarbeiter können zudem ihren Versicherungsvertrag bei Aus-

scheiden aus ihrer DRK-Schwesternschaft im Rahmen der Por-

tabilität privat für ihre Altersversorgung fortführen. Vorausset-

zung dafür ist, dass Zusatzversicherungsbeiträge im Rahmen 

einer Entgeltumwandlung geleistet wurden. Und sollten Sie 

sich einmal für einen neuen Arbeitgeber entscheiden, kann ihr 

bestehendes Versorgungskapital unter den in den Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen festgelegten Voraussetzungen auf 

den neuen Arbeitgeber übertragen werden. Voraussetzung für 

diese Optionen ist, dass für Sie mindestens fünf Jahre Beiträge 

in die Pensionskasse eingezahlt wurden und Sie mindestens �5 

Jahre alt sind.
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 Vorteil

Die Beiträge für die Pensionskasse übernimmt Ihre DRK-

Schwesternschaft, die Leistung erhalten Sie.  

Die Fürsorge für Mitglieder und Mitarbeiter ist der besondere  

Auftrag einer DRK-Schwesternschaft. Sie ist Ausdruck ihrer 

Identität. Aus diesem Grund werden die Beiträge für Ihre betrieb-

liche Altersversorgung in der Pensionskasse vom Deutschen 

Roten Kreuz von Ihrer DRK-Schwesternschaft eingezahlt. 

Diese Zusatzleistung ist Ihr Vorteil als Mitglied oder als Mitarbei-

ter in einer DRK-Schwesternschaft.

 

 Erziehungszeit, Fortbildung und Entsendung ins Ausland

Die DRK-Schwesternschaft kann die Beitragszahlungen aus 

bestimmten Gründen ruhend stellen bzw. einstellen wie etwa im 

Mutterschutz und in der Eltern- oder Pflegezeit entsprechend 

den geltenden gesetzlichen Bedingungen.

Auch bei einer längeren Erkrankung kann die Beitragszahlung 

für den maximalen Zeitraum von drei Jahren ruhen. Eine Ruh-

endstellung aus sonstigen Gründen, wie beispielsweise bei un-

bezahlten Fortbildungszeiten, ist als Beitragspause für maximal 

drei Monate möglich. Der bis zu diesem Zeitpunkt erreichte Ver-

sicherungsschutz bleibt Ihnen in dieser Zeit voll erhalten. 
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Im Fall einer Entsendung ins Ausland über den Verband der 

Schwesternschaften vom DRK e.V. läuft die Versorgung mit den 

Beitragszahlungen durch Ihre DRK-Schwesternschaft unverän-

dert weiter. 

 Sie wollen sich persönlich noch mehr absichern?

Auch das ist in der Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz 

möglich. Sie können mit Ihrer DRK-Schwesternschaft verein-

baren, dass zusätzliche Beiträge über die Entgeltumwandlung  

finanziert werden. Konkret heißt das, dass Sie auf die Auszahlung 

eines Teils Ihres Gehaltes verzichten, den Ihre DRK-Schwes-

ternschaft zusätzlich an die Pensionskasse vom Deutschen 

Roten Kreuz zur Erhöhung der Versorgungsleistungen („Ent-

geltumwandlung“) abführt. Das geht natürlich auch mit Jahres- 

sonderzahlungen.

Beiträge (der DRK-Schwesternschaft + Eigenbeiträge) können  

insgesamt bis zu vier Prozent der jeweiligen Beitragsbe- 

messungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung West 

jährlich steuer- und sozialversicherungsfrei in eine Pensions-

kasse eingezahlt werden. 

Erst die späteren Rentenzahlungen werden dann besteuert 

(nachgelagerte Besteuerung). Da der persönliche Steuersatz im 

Ruhestand in der Regel niedriger ist als im aktiven Berufsleben, 

ist diese steuerliche Förderung ein Vorteil für Sie. 

©
 D

R
K



16

IV. Die Leistungen der Pensionskasse  
vom Deutschen Roten Kreuz

Verlässlichkeit
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Das große Plus „Verlässlichkeit“: Vorsorgen mit 
der Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz

Die Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz bietet Ihnen 

ein breites Leistungsspektrum. Neben der klassischen Alters- 

und Hinterbliebenenversorgung werden auch die Risiken der 

Invalidität abgedeckt. 

Die Voraussetzung für den Alters- und Invaliditätsbezug ist 

einfach: Die Renten der Pensionskasse vom Deutschen Roten 

Kreuz folgen den Renten der Deutschen Rentenversicherung.

Das heißt für Sie:

• Ihre zusätzliche Altersrente erhalten Sie, sobald Sie eine  

 gesetzliche Altersrente von der Deutschen Rentenversiche-  

 rung als Vollrente beziehen. 

• Eine zusätzliche Invalidenrente bekommen Sie von der Pen- 

 sionskasse, wenn Sie von der Deutschen Rentenversicherung  

 eine Erwerbsminderungsrente empfangen.

 Und wie hoch ist Ihre Rente?

Aus den Beiträgen, die Ihre DRK-Schwesternschaft für Sie in 

die Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz einzahlt, wird 

Ihr persönliches Versorgungskapital gebildet. Im Versicherungs-

fall hängt die Höhe der Leistung von der Höhe der insgesamt 
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eingezahlten Beiträge, ihrer Verzinsung, der Überschussbeteili-

gung und der statistischen Lebenserwartung bei Rentenbeginn 

ab. Deshalb kann Ihre individuelle Rentenhöhe erst bei Renten-

beginn konkret bestimmt werden.

 Jährlicher Kontoauszug

Jährlich erhalten Sie einen „Kontoauszug“, anhand dessen Sie 

verfolgen können, wie sich Ihr Versorgungskapital entwickelt 

und welche Rente sich zum Berechnungszeitpunkt ergeben 

würde. Grundlagen dafür sind der zum Erstellungszeitpunkt gül-

tige Zins und die ebenfalls zu diesem Zeitpunkt geltende statis-

tische Lebenserwartung. 

 Hinterbliebenenversorgung durch Einmalzahlung

Sollte ein Mitglied oder Mitarbeiter vor Renteneintritt versterben, 

erhalten die Hinterbliebenen ein einmaliges Sterbegeld in Höhe 

von 8.000 Euro – und das bereits ab der ersten Beitragszahlung 

an die Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz.

Versorgungsberechtigte Hinterbliebene sind Ehegatten, Lebens- 

partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft sowie Kinder 

im Sinne des § 3� Abs. 3 und � Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5 des 

Einkommensteuergesetzes.
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Die Pensionskasse
vom

Deutschen Roten Kreuz:
 

Ihr zuverlässiger Partner,
wenn es um Ihre Vorsorge
für eine sichere Zukunft

im Alter geht.

Pensionskasse 
vom Deutschen 
Roten Kreuz




